
110. Newsletter zu Allgemeinen Informationen zur Kinder-
tagesbetreuung 

Weichmacher in Kindertageseinrichtungen 

 

Im Hinblick auf aktuelle Berichte zu Weichmachern in Kindertageseinrichtungen weist 

das StMAS auf Folgendes hin: 

 

Nutzen Sie Ihr Recht auf Information und Ihre Marktmacht bei der Beschaffung von 

Inventar für Ihre Kindertageseinrichtung. 

 

Meldungen über gefährliche Weichmacher, hormonell wirksame Chemikalien oder auch 

krebserzeugende Substanzen wie PAK in alltäglichen Produkten verunsichern Leiter, Erzie-

her und Eltern unserer Kindertageseinrichtungen. Doch das muss nicht sein. Die europäi-

sche Chemikalienverordnung REACH räumt dem Verbraucher ein Informationsrecht ein. Auf 

Anfrage hat der Hersteller oder Händler eines Produktes innerhalb von 45 Tagen zu antwor-

ten, wenn im Produkt gefährliche Chemikalien enthalten sind. Die Auskunft ist für den Ver-

braucher kostenlos. 

Nutzen Sie dieses gesetzlich verankerte Recht auf Information. Fragen Sie den Hersteller 

oder Händler von Einrichtungsgegenständen oder sonstigen Artikeln für Ihre Kindertagesein-

richtung zu den gefährlichen Inhaltsstoffen und berücksichtigen Sie die Auskünfte bei Ihrer 

Kaufentscheidung. So können Sie bereits bei der Anschaffung von Inventar darauf hinwirken, 

dass die Belastung mit gefährlichen Chemikalien im Umfeld von Kindern möglichst gering 

bleibt. Im Übrigen hat Ihre Kaufentscheidung auch einen direkten Einfluss auf den Markt und 

seine zukünftige Entwicklung.  

Das Sozialministerium hat für Sie dazu alle wichtigen Informationen im Verbraucherinforma-

tionssystem Bayern auf www.vis.bayern.de unter dem Suchbegriff „gefährliche Chemikalien“ 

bereitgestellt. 

Wir empfehlen, diese Informationen auch interessierten Eltern zur Verfügung zu stellen, da 

das Verbraucherinformationsrecht für Anschaffungen im privaten Bereich ebenso relevant 

ist. 

 

Für Rückfragen zu den Verbraucherinformationsrechten: 

REACH-Infoline des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit 

(LGL), erreichbar per Email unter reach@lgl.bayern.de sowie telefonisch (09131/6808-4400) 

oder per Fax (09131/6808-4226). 

http://www.vis.bayern.de/
mailto:reach@lgl.bayern.de
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